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Der Bedarf an haushaltsnahen 
Dienstleistungen in privaten Haus-
halten mit hilfe- und pflegebedürf-
tigen Menschen steigt. Viele wün-
schen sich, so lange wie möglich 
in den eigenen vier Wänden zu 
bleiben, auch bei Pflegebedürf-
tigkeit. Der Einsatz einer Haus-
halts- und Betreuungskraft kann 
in einem solchen Fall eine große 
Hilfe sein.

Mit unserem Angebot CariFair un-
terstützen und begleiten wir Sie 
bei der Beschäftigung einer aus-
ländischen Haushalts- und Be-
treuungskraft. Wir haben dieses 
Angebot gemeinsam mit  Caritas 
Polen entwickelt. Es bietet pflege-
bedürftigen Menschen und ihren 
Familien Unterstützung und Ent-
lastung. Gleichzeitig ermöglicht 
es arbeitssuchenden Frauen und 
Männern aus Mittel- und Ost-
europa eine legale Beschäftigung 
unter fairen Bedingungen.

Mit dieser Broschüre möchten wir 
Ihnen einen ersten Überblick über 
CariFair geben. Melden Sie sich 
bei uns, wenn Sie eine Haushalts- 
und Betreuungskraft einstellen 
möchten oder wenn Sie weitere 
Fragen haben. 
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Voraussetzungen, um das 
Angebot zu nutzen

Das Angebot CariFair richtet sich 
an hilfe- und pflegebedürftige 
Menschen. Es kann in Anspruch 
genommen werden, wenn der 
Medizinische Dienst der Kranken-
versicherung bei Ihnen eine Pfle-
gebedürftigkeit feststellt.

Auswahl einer  
geeigneten Haushalts- 
und Betreuungskraft
Auf Grundlage eines persönlichen 
Gesprächs und der von Ihnen for-
mulierten Unterstützungsbedarfe 
wählen wir gemeinsam eine ge-
eignete Haushalts- und Betreu-
ungskraft aus. Diese ist auf den 
Einsatz in deutschen Haushalten 
vorbereitet und verfügt mindes-

Beschäftigung 
 einer Haushalts-  
     und Betreuungskraft
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tens über Grundkenntnisse der 
deutschen Sprache und Kultur.

Das Arbeitsverhältnis 

Die Caritas vermittelt den Kontakt 
zwischen Ihnen und der Haus-
halts- und Betreuungskraft. Sie 
sind Arbeitgeber und schließen 
mit ihr einen Arbeitsvertrag. Wir 
beraten Sie über die notwendigen 
Schritte und übernehmen bei Be-
darf die ordnungsgemäße Anmel-
dung bei den zuständigen Behör-
den.

Aufgaben einer Haushalts- 
und Betreuungskraft

Die Haushalts- und Betreuungs-
kraft übernimmt Tätigkeiten, für 

die keine besondere berufliche 
Qualifikation erforderlich ist. Je 
nach Bedarf und Vereinbarung 
unterstützt und begleitet sie Sie in 
folgenden Bereichen:

• Hilfe bei der Körperpflege wie 
An- und Auskleiden, Toilet-
tengang, Waschen, Duschen, 
Mundpflege

• Übernahme hauswirtschaftli-
cher Tätigkeiten wie Einkauf, 
Mahlzeitenzubereitung, Woh-
nungsreinigung, Versorgung von 
Kleintieren

• Begleitung und Betreuung bei 
Freizeitaktivitäten innerhalb und 
außerhalb des Hauses

 
Die Durchführung von Behand-
lungspflege und pflegerischen 
Maßnahmen, die der fachlichen 
Expertise bedürfen, ist Aufgabe 
von Pflegefachkräften.
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Sicherung der pflege-
rischen Versorgungs-
qualität durch Zusammen-
arbeit mit Sozialstation 
oder Tagespflege

Die Qualität der pflegerischen 
Versorgung wird durch die Zu-
sammenarbeit mit ergänzenden 
Diensten gewährleistet, etwa mit 
dem ambulanten Dienst oder ei-
ner Tagespflegeeinrichtung. Die-
se Zusammenarbeit sichert, dass 
Pflegefachkräfte regelmäßig be-
urteilen können, ob ergänzende 
pflegerische Maßnahmen notwen-
dig sind.

Einsatzzeiten und Freizeit

Die Betreuung ist keine 24-Stun-
den-Betreuung (rund um die Uhr). 
Die Haushalts- und Betreuungs-
kraft arbeitet durchschnittlich 38,5 
Stunden in der Woche. Für Bedar-
fe, die nicht von ihr abgedeckt 
werden, treffen wir gemeinsam 
mit Ihnen individuelle Regelungen. 
So kann zum Beispiel der Besuch 
einer Tagespflegeeinrichtung, 
die Übernahme der Betreuung 
durch Angehörige, der Einsatz 
einer zweiten Kraft oder die Nut-
zung anderer niedrigschwelliger 
Angebote die notwendige Unter-
stützung sichern. Wir empfehlen 

außerdem einen Hausnotruf als 
geeigneten Baustein der Beglei-
tung (vgl. „Muster eines Wochen-
plans“).

Falls eine regelmäßige Nachtbe-
reitschaft erforderlich ist, müssen 
individuelle Lösungen gefunden 
werden, die der Haushalts- und 
Betreuungskraft einen Ausgleich 
ermöglichen.

Die Haushalts- und Betreuungs-
kraft hat Anspruch auf freie Zeit, 
die sie nach eigenen Vorstellungen 
außerhalb des Hauses verbringen 
kann. Dazu gehören mindestens 
ein freier Tag in der Woche und re-
gelmäßige Pausen.

Die Haushalts- und Betreuungs-
kraft hat außerdem die Möglich-
keit, begleitende Angebote der 
Caritas zu besuchen, sozialen 
Austausch mit anderen zu pfle-
gen, zum Gottesdienst zu gehen 
und Ähnliches.

Bedingungen im  
Haushalt der zu  
betreuenden Person

Der Haushalts- und Betreuungs-
kraft muss in Ihrem Haushalt ein 
eigenes Zimmer zur Verfügung 
stehen.
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Sie soll die Möglichkeit erhalten, 
im eigenen Zimmer zu telefonieren 
und das Internet zu nutzen, damit 
sie ungestört Kontakt zu ihrer Fa-
milie halten kann.

Sie stimmen gemeinsam ab, ob 
Unterkunft und Verpflegung ge-
gen Entgelt zur Verfügung gestellt 
werden oder kostenlos sind. Bei 
kostenloser Gewährung ist eine 
entsprechende Versteuerung als 
geldwerter Vorteil erforderlich (vgl. 
„Kosten für die Beschäftigung ei-

ner Haushalts- und Betreuungs-
kraft“).

Kosten für die Beschäfti-
gung einer Haushalts- und 
Betreuungskraft
Auf dem beigefügten Informations-
blatt haben wir die Kosten für die 
Beschäftigung zusammengestellt. 

Sprechen Sie uns bei  
weiteren Fragen gerne an!

Netzwerk der Unterstützung

Hausnotruf

Tagespflege

Freunde

Sozialstation

Nachbarn

Angehörige

Haushalts- und
Betreuungskraft

niederschwellige 
Angebote
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Grundsätzlich dürfen ausländi-
sche Personen nicht zu ungünsti-
geren Bedingungen als deutsche 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer beschäftigt werden. Für 
die Tätigkeit einer Haushalts- 
und Betreuungskraft gelten die 
Bestimmungen des deutschen 

Arbeits- und Tarifrechts. Die Ver-
gütung basiert auf dem vom 
DHB-Netzwerk Haushalt – Berufs-
verband der Haushaltsführenden 
(DHB) und der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten (NGG) 
geschlossenen Tarifvertrag für das 
jeweilige Bundesland. Damit wird 

   Arbeits- und  
        tarifrechtliche 
Rahmenbedingungen 
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gewährleistet, dass die Beschäf-
tigten den gesetzlichen Mindest-
lohn erhalten.

Arbeitszeit und Urlaub

Die durchschnittliche wöchent-
liche Arbeitszeit beträgt 38,5 
Stunden bei einer Verteilung auf 
maximal 6 Arbeitstage pro Wo-
che. Der Anspruch auf bezahlten 
Urlaub beträgt 30 Tage bei einer 
5- Tage-Woche bzw. 36 Tage bei 
einer 6-Tage-Woche. 

Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall

Die Haushalts- und Betreuungs-
kraft hat bei Krankheit einen An-
spruch auf Lohnfortzahlung für 6 
Wochen. Als Arbeitgeber erhalten 
Sie auf Antrag 50 – 80 % der Auf-
wendungen von der Krankenkasse 
erstattet (abhängig vom jeweiligen 
Beitragssatz für die U1-Umlage 
als Ausgleich für Krankheitsauf-
wendungen).

Dauer der Beschäftigung

Der Dauer der Beschäftigung ei-
ner polnischen Haushalts- und 
Betreuungskraft sind im Rahmen 

des EU-Rechts keine zeitlichen 
Grenzen gesetzt. Für ihre Be-
schäftigung ist keine Arbeitser-
laubnis erforderlich. Auch Per-
sonen aus Ungarn, Tschechien, 
Slowakei, Slowenien, Estland, 
Lettland,  Litauen, Rumänien, Bul-
garien oder Kroatien können un-
befristet und ohne Arbeitserlaub-
nis in Deutschland arbeiten.

Empfehlungen für ein  
gutes Arbeitsverhältnis

Aus Erfahrung raten wir, folgende 
Aspekte zeitnah nach Ankunft mit 
der Haushalts- und Betreuungs-
kraft zu klären. Unsere Koordina-
torin wird Sie dabei unterstützen:

• Vereinbaren Sie Art und Um-
fang der anfallenden Aufgaben 
möglichst genau.

• Klären Sie miteinander, wie viel 
Geld für den Einkauf zur Verfü-
gung steht. Für die Abrechnung 
ist die Führung eines Haus-
haltsbuches obligatorisch.

• Besprechen Sie gemeinsam, 
wie die Freizeit gewährleistet 
werden kann.

• Treffen Sie verbindliche Ab-
sprachen über private Telefo-
nate und Internetnutzung.
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Wichtige Ansprechpartnerin im 
Angebot CariFair ist die Koordina-
torin. Sie spricht deutsch und pol-
nisch und ist zentrale Anlaufstel-
le sowohl für Sie als auch für die 
Haushalts- und Betreuungskraft 
und übernimmt folgende Aufga-
ben:

• Information und Beratung über 
die Möglichkeiten und Rah-
menbedingungen der legalen 
und fairen Beschäftigung einer 
ausländischen Haushalts- und 
Betreuungskraft.

• Hilfestellung bei der Organisa-
tion des Arbeitsverhältnisses 
und bei Erledigung der erfor-
derlichen Formalitäten.

• Unterstützung und Anleitung 
der beschäftigten Haushalts- 
und Betreuungskraft.

• Unterstützung bei der Orga-
nisation ergänzender Betreu-
ungsleistungen.

• Regelmäßige Einschätzung, ob 
eine angemessene Begleitung 

im Haushalt (noch) möglich 
oder eine andere Versorgungs-
form erforderlich ist.

• Vermittlung bei Konflikten im 
Rahmen der Betreuungstätig-
keit.

• Durchführung von Qualitätsvisi-
ten zur systematischen Bewer-
tung des Einsatzes.

Die Begleitung durch die Koordi-
natorin erfordert im ersten Monat 
einen vergleichsweise hohen Zeit-
aufwand, um das Arbeitsverhältnis 
zu organisieren und um Sie und 
die Betreuungskraft angemessen 
zu unterstützen. Danach hält sie 
regelmäßigen Kontakt zu Ihnen 
beiden, um eine gute Betreuung 
zu sichern. Der Einsatz der Koor-
dinatorin wird durch eine Begleit-
pauschale vergütet (vgl. „Kosten 
für die Beschäftigung einer Haus-
halts- und Betreuungskraft“). 

Sprechen Sie uns gerne an!

Begleitung 
 durch die Koordinatorin
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